
Die Weimarer Verfassung (11. August 1919)

Kurzbeschreibung

Nachdem die Nationalversammlung am 31. Juli 1919 mit 262 zu 75 Stimmen klar für die Annahme des
Verfassungsentwurfs gestimmt hatte (die Gegenstimmen kamen von USPD, DVP und DNVP),
unterzeichnete Reichspräsident Ebert die Verfassung am 11. August 1919. Drei Tage später trat die erste
demokratische Verfassung der deutschen Geschichte in Kraft. Der Verfassungstext stammt weitgehend
von dem Staatsrechtler Hugo Preuß, der 1918 zu den Gründern der linkliberalen Deutschen
Demokratischen Partei (DDP) gehört hatte. Seit November 1918 war er Staatssekretät im
Innenministerium und wurde von Friedrich Ebert mit dem Entwurf der Verfassung beaufragt. Die NS-
Propaganda sollte später Preuß‘ jüdische Abstammung zum Anlass nehmen, die Weimarer Verfassung
sowie die Republik insgesamt als „undeutsch“ zu verunglimpfen.

Die Weimarer Verfassung vereinte Elemente verschiedener demokratischer Traditionen. So war die
neugeschaffene Republik eine repräsentative Demokratie, deren Regierung dem Parlament gegenüber
verantwortlich war; zudem gab es das plebiszitäre instrument der Volksabstimmung sowie eine direkte
Wahl des Präsidenten, der eine erhebliche Machtbefugnis hatte. Das Fundament der Weimarer
Verfassung ruhte auf den Grundsätzen der Volkssouveränität, Gewaltenteilung und der Grundrechte –
unter die nun auch die rechtliche Gleichstellung der Frauen fiel.

Quelle

Präambel

Das deutsche Volk, einig in seinen Stämmen und von dem Willen beseelt, sein Reich in Freiheit und
Gerechtigkeit zu erneuern und zu festigen, dem inneren und dem äußeren Frieden zu dienen und den
gesellschaftlichen Fortschritt zu fördern, hat sich diese Verfassung gegeben.

Erster Hauptteil: Aufbau und Aufgabe des Reichs

Erster Abschnitt: Reich und Länder

Artikel 1

Das Deutsche Reich ist eine Republik. Die Staatsgewalt geht vom Volke aus.

Artikel 2

Das Reichsgebiet besteht aus den Gebieten der deutschen Länder. […]

Artikel 3

Die Reichsfarben sind schwarz-rot-gold. Die Handelsflagge ist schwarz-weiß-rot mit den Reichsfarben in
der oberen inneren Ecke.

Artikel 4

Die allgemein anerkannten Regeln des Völkerrechts gelten als bindende Bestandteile des deutschen
Reichsrechts.



 

Artikel 5

Die Staatsgewalt wird in Reichsangelegenheiten durch die Organe des Reichs auf Grund der
Reichsverfassung, in Landesangelegenheiten durch die Organe der Länder auf Grund der
Landesverfassungen ausgeübt.

[…]

Artikel 12

Solange und soweit das Reich von seinem Gesetzgebungsrecht keinen Gebrauch macht, behalten die
Länder das Recht der Gesetzgebung. Dies gilt nicht für die ausschließliche Gesetzgebung des Reichs. […]

Artikel 17

Jedes Land muß eine freistaatliche Verfassung haben. Die Volksvertretung muß in allgemeiner, gleicher,
unmittelbarer und geheimer Wahl von allen reichsdeutschen Männern und Frauen nach den Grundsätzen
der Verhältniswahl gewählt werden. […]

Zweiter Abschnitt: Der Reichstag

Artikel 20

Der Reichstag besteht aus den Abgeordneten des deutschen Volkes.

Artikel 21

Die Abgeordneten sind Vertreter des ganzen Volkes. Sie sind nur ihrem Gewissen unterworfen und an
Aufträge nicht gebunden.

Artikel 22

Die Abgeordneten werden in allgemeiner, gleicher, unmittelbarer und geheimer Wahl von den über
zwanzig Jahre alten Männern und Frauen nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt. Der
Wahltag muß ein Sonntag oder öffentlicher Ruhetag sein. […]

Artikel 23

Der Reichstag wird auf vier Jahre gewählt. Spätestens am sechzigsten Tage nach ihrem Ablauf muß die
Neuwahl stattfinden. […]

Artikel 32

Zu einem Beschlusse des Reichstags ist einfache Stimmenmehrheit erforderlich, sofern die Verfassung
kein anderes Stimmenverhältnis vorschreibt. […]

Artikel 33

Der Reichstag und seine Ausschüsse können die Anwesenheit des Reichskanzlers und jedes
Reichsministers verlangen. […]

Dritter Abschnitt: Der Reichspräsident und die Reichsregierung

Artikel 41



 

Der Reichspräsident wird vom ganzen deutschen Volke gewählt. Wählbar ist jeder Deutsche, der das
fünfunddreißigste Lebensjahr vollendet hat. […]

Artikel 42

Der Reichspräsident leistet bei der Übernahme seines Amtes vor dem Reichstag folgenden Eid:

Ich schwöre, daß ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren,
Schaden von ihm wenden, die Verfassung und die Gesetze des Reichs wahren, meine Pflichten
gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.

Die Beifügung einer religiösen Beteuerung ist zulässig.

Artikel 43

Das Amt des Reichspräsidenten dauert sieben Jahre. Wiederwahl ist zulässig.

Vor Ablauf der Frist kann der Reichspräsident auf Antrag des Reichstags durch Volksabstimmung
abgesetzt werden. Der Beschluß des Reichstags erfordert Zweidrittelmehrheit. Durch den Beschluß ist
der Reichspräsident an der ferneren Ausübung des Amtes verhindert. Die Ablehnung der Absetzung
durch die Volksabstimmung gilt als neue Wahl und hat die Auflösung des Reichstags zur Folge. […]

Artikel 48

Wenn ein Land die ihm nach der Reichsverfassung oder den Reichsgesetzen obliegenden Pflichten nicht
erfüllt, kann der Reichspräsident es dazu mit Hilfe der bewaffneten Macht anhalten.

Der Reichspräsident kann, wenn im Deutschen Reiche die öffentliche Sicherheit und Ordnung erheblich
gestört oder gefährdet wird, die zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nötigen
Maßnahmen treffen, erforderlichenfalls mit Hilfe der bewaffneten Macht einschreiten. Zu diesem Zwecke
darf er vorübergehend die in den Artikeln 114, 115, 117, 118, 123, 124 und 153 festgesetzten Grundrechte
ganz oder zum Teil außer Kraft setzen.

Von allen gemäß Abs. 1 oder Abs. 2 dieses Artikels getroffenen Maßnahmen hat der Reichspräsident
unverzüglich dem Reichstag Kenntnis zu geben. Die Maßnahmen sind auf Verlangen des Reichstags
außer Kraft zu setzen. […]

Artikel 50

Alle Anordnungen und Verfügungen des Reichspräsidenten, auch solche auf dem Gebiete der
Wehrmacht, bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Gegenzeichnung durch den Reichskanzler oder den
zuständigen Reichsminister. Durch die Gegenzeichnung wird die Verantwortung übernommen.

[…]

Artikel 52

Die Reichsregierung besteht aus dem Kanzler und den Reichsministern.

Artikel 53

Der Reichskanzler und auf seinen Vorschlag die Reichsminister werden vom Reichspräsidenten ernannt
und entlassen.

Artikel 54



 

Der Reichskanzler und die Reichsminister bedürfen zu ihrer Amtsführung des Vertrauens des Reichstags.
Jeder von ihnen muß zurücktreten, wenn ihm der Reichstag durch ausdrücklichen Beschluß sein
Vertrauen entzieht.

Artikel 55

Der Reichskanzler führt den Vorsitz in der Reichsregierung und leitet ihre Geschäfte nach einer
Geschäftsordnung, die von der Reichsregierung beschlossen und vom Reichspräsidenten genehmigt
wird.

Artikel 56

Der Reichskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik und trägt dafür gegenüber dem Reichstag die
Verantwortung. Innerhalb dieser Richtlinien leitet jeder Reichsminister den ihm anvertrauten
Geschäftszweig selbständig und unter eigener Verantwortung gegenüber dem Reichstag.

[…]

Vierter Abschnitt: Der Reichsrat

Artikel 60

Zur Vertretung der deutschen Länder bei der Gesetzgebung und Verwaltung des Reichs wird ein
Reichsrat gebildet.

Artikel 61

Im Reichsrat hat jedes Land mindestens eine Stimme. Bei den größeren Ländern entfällt auf eine Million
Einwohner eine Stimme. […] Kein Land darf durch mehr als zwei Fünftel aller Stimmen vertreten sein.
[…]

Artikel 63

Die Länder werden im Reichsrat durch Mitglieder ihrer Regierungen vertreten. […]

Fünfter Abschnitt: Die Reichsgesetzgebung

Artikel 68

Die Gesetzesvorlagen werden von der Reichsregierung oder aus der Mitte des Reichstags eingebracht.

Die Reichsgesetze werden vom Reichstag beschlossen.

[…]

Artikel 73

Ein vom Reichstag beschlossenes Gesetz ist vor seiner Verkündung zum Volksentscheid zu bringen, wenn
der Reichspräsident binnen eines Monats es bestimmt. […]

Artikel 74

Gegen die vom Reichstag beschlossenen Gesetze steht dem Reichsrat der Einspruch zu. […]

Im Falle des Einspruchs wird das Gesetz dem Reichstag zur nochmaligen Beschlußfassung vorgelegt. […]



 

Hat der Reichstag mit Zweidrittelmehrheit entgegen dem Einspruch des Reichsrats beschlossen, so hat
der Präsident das Gesetz binnen drei Monaten in der vom Reichstag beschlossenen Fassung zu
verkünden oder einen Volksentscheid anzuordnen.

[…]

Artikel 76

Die Verfassung kann im Wege der Gesetzgebung geändert werden. Jedoch kommen Beschlüsse des
Reichstags auf Abänderung der Verfassung nur zustande, wenn zwei Drittel der gesetzlichen
Mitgliederzahl anwesend sind und wenigstens zwei Drittel der Anwesenden zustimmen.

[…]

Zweiter Hauptteil: Grundrechte und Grundpflichten der Deutschen

Erster Abschnitt: Die Einzelperson

Artikel 109

Alle Deutschen sind vor dem Gesetze gleich.

Männer und Frauen haben grundsätzlich dieselben staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten.

Öffentlich-rechtliche Vorrechte oder Nachteile der Geburt oder des Standes sind aufzuheben.
Adelsbezeichnungen […] dürfen nicht mehr verliehen werden. […]

Orden und Ehrenzeichen dürfen vom Staat nicht mehr verliehen werden.

Kein Deutscher darf von einer ausländischen Regierung Titel oder Orden annehmen.

Artikel 110

Die Staatsangehörigkeit im Reiche und in den Ländern wird nach den Bestimmungen eines
Reichsgesetzes erworben und verloren. […]

Artikel 111

Alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen Reiche. […]

Artikel 112

Jeder Deutsche ist berechtigt, nach außerdeutschen Ländern auszuwandern. […]

Artikel 114

Die Freiheit der Person ist unverletzlich. Eine Beeinträchtigung oder Entziehung der persönlichen Freiheit
durch die öffentliche Gewalt ist nur auf Grund von Gesetzen zulässig.

Personen, denen die Freiheit entzogen wird, sind spätestens am darauffolgenden Tage in Kenntnis zu
setzen, von welcher Behörde und aus welchen Gründen die Entziehung der Freiheit angeordnet worden
ist; unverzüglich soll ihnen Gelegenheit gegeben werden, Einwendungen gegen ihre Freiheitsentziehung
vorzubringen.

Artikel 115



 

Die Wohnung jedes Deutschen ist für ihn eine Freistätte und unverletzlich. Ausnahmen sind nur auf
Grund von Gesetzen zulässig.

[…]

Artikel 117

Das Briefgeheimnis sowie das Post-, Telegraphen- und Fernsprechgeheimnis sind unverletzlich.
Ausnahmen können nur durch Reichsgesetz zugelassen werden.

Artikel 118

Jeder Deutsche hat das Recht, innerhalb der Schranken der allgemeinen Gesetze seine Meinung durch
Wort, Schrift, Druck, Bild oder in sonstiger Weise frei zu äußern. […]

Eine Zensur findet nicht statt. […]

Zweiter Abschnitt:�Das Gemeinschaftsleben

[…]

Artikel 119

Die Ehe steht als Grundlage des Familienlebens und der Erhaltung und Vermehrung der Nation unter
dem besonderen Schutz der Verfassung. Sie beruht auf der Gleichberechtigung der beiden Geschlechter.
Die Reinerhaltung, Gesundung und soziale Förderung der Familie ist Aufgabe des Staats und der
Gemeinden. Kinderreiche Familien haben Anspruch auf ausgleichende Fürsorge.

Die Mutterschaft hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge des Staats.

Artikel 120

Die Erziehung des Nachwuchses zur leiblichen, seelischen und gesellschaftlichen Tüchtigkeit ist oberste
Pflicht und natürliches Recht der Eltern, über deren Betätigung die staatliche Gemeinschaft wacht.

Artikel 121

Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche,
seelische und gesellschaftliche Entwicklung zu schaffen wie den ehelichen Kindern.

Artikel 122

Die Jugend ist gegen Ausbeutung sowie gegen sittliche, geistige oder körperliche Verwahrlosung zu
schützen. Staat und Gemeinde haben die erforderlichen Einrichtungen zu treffen. Fürsorgemaßregeln im
Wege des Zwanges können nur auf Grund des Gesetzes angeordnet werden.

Artikel 123

Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder besondere Erlaubnis friedlich und
unbewaffnet zu versammeln. […]

Artikel 124

Alle Deutschen haben das Recht, zu Zwecken, die den Strafgesetzen nicht zuwiderlaufen, Vereine oder
Gesellschaften zu bilden. […]



 

Artikel 126

Jeder Deutsche hat das Recht, sich schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständige Behörde
oder an die Volksvertretung zu wenden. […]

Artikel 128

Alle Staatsbürger ohne Unterschied sind nach Maßgabe der Gesetze und entsprechend ihrer Befähigung
und ihren Leistungen zu den öffentlichen Ämtern zuzulassen.
Alle Ausnahmebestimmungen gegen weibliche Beamte werden beseitigt.

Die Grundlagen des Beamtenverhältnisses sind durch Reichsgesetze zu regeln.

Dritter Abschnitt: Religion und Religionsgesellschaften

Artikel 135

Alle Bewohner des Reichs genießen volle Glaubens-und Gewissensfreiheit. Die ungestörte
Religionsübung wird durch die Verfassung gewährleistet und steht unter staatlichem Schutz.

[…]

Artikel 137

Es besteht keine Staatskirche. […]

Vierter Abschnitt: Bildung und Schule

Artikel 142

Die Kunst, die Wissenschaft und ihre Lehre sind frei. […]

Artikel 143

Für die Bildung der Jugend ist durch öffentliche Anstalten zu sorgen. […]

Artikel 144

Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates; […]

Artikel 145

Es besteht allgemeine Schulpflicht. […]

Fünfter Abschnitt: Das Wirtschaftsleben

Artikel 151

Die Ordnung des Wirtschaftslebens muß den Grundsätzen der Gerechtigkeit mit dem Ziele der
Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins für alle entsprechen. In diesen Grenzen ist die
wirtschaftliche Freiheit des Einzelnen zu sichern. […]

Artikel 152

Im Wirtschaftsverkehr gilt Vertragsfreiheit nach Maßgabe der Gesetze. […]



 

Artikel 153

Das Eigentum wird von der Verfassung gewährleistet. Eine Enteignung kann nur […] auf gesetzlicher
Grundlage vorgenommen werden. […]

Artikel 159

Die Vereinigungsfreiheit zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen ist für
jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Alle Abreden und Maßnahmen, welche diese Freiheit
einzuschränken oder zu behindern suchen, sind rechtswidrig.

[…]

Artikel 161

Zur Erhaltung der Gesundheit und Arbeitsfähigkeit, zum Schutz der Mutterschaft und zur Vorsorge gegen
die wirtschaftlichen Folgen von Alter Schwäche und Wechselfällen des Lebens schafft das Reich ein
umfassendes Versicherungswesen unter maßgebender Mitwirkung der Versicherten.

[…]

Artikel 165

Die Arbeiter und Angestellten sind dazu berufen, gleichberechtigt in Gemeinschaft mit den
Unternehmern an der Regelung der Lohn- und Arbeitsbedingungen sowie an der gesamten
wirtschaftlichen Entwicklung der produktiven Kräfte mitzuwirken. […]

Übergangs- und Schlußbestimmungen

[…]

Artikel 181

Das deutsche Volk hat durch seine Nationalversammlung diese Verfassung beschlossen und
verabschiedet. Sie tritt mit dem Tage ihrer Verkündung in Kraft.

Schwarzburg, 11. August 1919.

Der Reichspräsident

Ebert.

Das Reichsministerium
Bauer, Erzberger, Hermann Müller, Dr. David, Noske, Schmidt, Schlicke, Giesberts, Dr. Mayer, Dr. Bell.

Quelle: Reichsgesetzblatt 1919, Nr. 152, S. 1383ff; abgedruckt in Ernst Rudolf Huber, Hrsg.,
Dokumente zur Deutschen Verfassungsgeschichte, Band 4. Stuttgart: W. Kohlhammer, 1978–1992, S.
151ff.
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